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A. Bekanntmachungen des Landkreises 
 

 

I.) Öffentliche Bekanntmachung des Landkreises Oder-Spree 

 Allgemeinverfügung 

zur Umstufung der Kreisstraße K6715, Abschnitt 030, zu einer Gemeindestraße 

 

Öffentliche Bekanntmachung des Landkreises Oder-Spree 

 

Allgemeinverfügung 

zur Umstufung der Kreisstraße K6715, Abschnitt 030, zu einer Gemeindestraße 

 

Mit Wirkung zum Ende des Haushaltsjahres 2025 wird die bisherige Kreisstraße K6715, Abschnitt 030, von 

Stationskilometer 1,526 an der Amtsgrenze der Stadt Beeskow zur Stadt Friedland (NL) bis zur Kreuzung mit der 

Bundesstraße B168, Abschnitt 090, [Netzknoten 3851004] (siehe in der Anlage beigefügten Übersichtsplan) zu einer 

Gemeindestraße gemäß § 7 des Brandenburgischen Straßengesetzes (BbgStrG) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 28. Juli 2009 (GVBl. I/09, [Nr. 15], S. 358), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 9. Februar 2024 

(GVBl. I/24, [Nr. 6], S. 19), abgestuft. 

 

Träger der Straßenbaulast ist ab dem 31. Dezember 2025, 24:00 Uhr, die Stadt Beeskow. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der 

Widerspruch ist beim Landkreis Oder-Spree, Der Landrat, Breitscheid-straße 7, 15848 Beeskow, einzulegen. 

 

Beeskow, 11. April 2025 

 

gez. 

Frank Steffen 

Landrat       Siegel 
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Anlage: Übersichtsplan 
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II.) Öffentliche Bekanntmachung des Landkreises Oder-Spree 

 Allgemeinverfügung 

 zur Umstufung der Kreisstraße K6715, Abschnitt 030, zu einer Gemeindestraße 

 

Öffentliche Bekanntmachung des Landkreises Oder-Spree 

 

Allgemeinverfügung 

zur Umstufung der Kreisstraße K6715, Abschnitt 030, zu einer Gemeindestraße 

 

Mit Wirkung zum Ende des Haushaltsjahres 2025 wird die bisherige Kreisstraße K6715, Abschnitt 030, von 

Stationskilometer 0,000 im Ortsteil Kummerow der Stadt Friedland (NL) [Netzknoten 3851013] bis zur Amtsgrenze der 

Stadt Friedland (NL) zur Stadt Beeskow (siehe in der Anlage beigefügten Übersichtsplan) zu einer Gemeindestraße 

gemäß § 7 des Brandenburgischen Straßengesetzes (BbgStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juli 2009 

(GVBl. I/09, [Nr. 15], S. 358), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 9. Februar 2024 (GVBl. I/24, [Nr. 6], 

S. 19), abgestuft. 

 

Träger der Straßenbaulast ist ab dem 31. Dezember 2025, 24:00 Uhr, die Stadt Friedland (NL). 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der 

Widerspruch ist beim Landkreis Oder-Spree, Der Landrat, Breitscheid-straße 7, 15848 Beeskow, einzulegen. 

 

Beeskow, 11.04.2025 

 

gez. 

Frank Steffen 

Landrat 
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Anlage: Übersichtsplan 
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B. Bekanntmachungen des Landrates als untere Landesbehörde 
 

 

 

 

C. Bekanntmachungen anderer Stellen 
 

 

I.) Bekanntmachung des Zweckverbandes Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB) 

3. Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB)

 

Bekanntmachung 

des Zweckverbandes Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB) 

 

Am Donnerstag, dem 5. Juni 2025, um 17:00 Uhr, findet die 3. Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes 

Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB), im Beratungsraum 2. OG, Zimmer 202 in der Geschäftsstelle des 

Zweckverbandes Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB), Robert-Guthmann-Straße 41 in 15713 Königs Wusterhausen 

statt. 

 

Öffentlicher Teil der Sitzung 

 

1. Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit  

2. Feststellung der Tagesordnung 

3. Einwendungen gegen den öffentlichen Teil der Niederschrift der konstituierenden Sitzung der Verbandsversammlung 

am 10.12.2024 

4. Einwendungen gegen den öffentlichen Teil der Niederschrift der 2. Sitzung der Verbands-versammlung am 

20.03.2025 

5. Bericht der Verbandsleitung – öffentlicher Teil 

6. Beschluss eines Nachtrages zum Wirtschaftsplan 2025 

7. Beschluss über den Verzicht auf Erstellung einer Finanzplanübersicht 

8. Beschluss der Fünften Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes Abfallbehandlung Nuthe-

Spree (ZAB) 

 

Nichtöffentlicher Teil der Sitzung 

 

1. Einwendungen gegen den nichtöffentlichen Teil der Niederschrift der konstituierenden Sitzung der 

Verbandsversammlung am 10.12.2024 

2. Einwendungen gegen den nichtöffentlichen Teil der Niederschrift der 2. Sitzung der Verbandsversammlung am 

20.03.2025 

3. Bericht der Verbandsleitung – nichtöffentlicher Teil 

4. Beschluss des 2. Vertragsnachtrages zur Übernahme und Verwertung von Abfällen  

5. Beschluss eines Vertrages über die Zwischenlagerung von Ersatzbrennstoffen 

 

Interessierte Bürger sind herzlich eingeladen. 

 

 

Königs Wusterhausen, den 20.05.2025 

 

 

Drawe Kirsch 

Vorsitzende der Verbandsvorsteher 

Verbandsversammlung 
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Redaktion: 
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Das Amtsblatt des Landkreises Oder-Spree erhalten Sie kostenlos im Landratsamt, Büro des Kreistages,  

Breitscheidstr. 7, 15848 Beeskow; PRO Arbeit- kommunales Jobcenter, Bürgerservice, Karl-Marx-Straße 35 c, 

15890 Eisenhüttenstadt; in der Nebenstelle der Kreisverwaltung, Am Bahnhof 1e, Haus 1, 15517 Fürstenwalde; 

Verwaltungsstandort Erkner, Ladestraße 1, 15537 Erkner. 

Weiterhin finden Sie das Amtsblatt im Internet unter https://www.landkreis-oder-spree.de/Service-

Aktuelles/Aktuelles/Amtsblatt/ 
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